
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

Art. 1 § 7 PSG Errichtung und
Entstehung einer Privatstiftung

 PSG - Privatstiftungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.03.2020

1. (1)Die Privatstiftung wird durch eine Stiftungserklärung errichtet; sie entsteht mit der Eintragung in das

Firmenbuch.

2. (2)Für Handlungen im Namen der Privatstiftung vor der Eintragung in das Firmenbuch haften die Handelnden zur

ungeteilten Hand.
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